
 
                                                 
 

    
Bürozeiten:  Bankverbindungen: Hinweise: 

Mo – Do 09.00 – 12.00 und 15.00 – 18.00 Uhr Herner Sparkasse Steuernummer: 325/5829/0773 
Freitag 09.00 – 13.00 Uhr Konto: 18 00 11 80       BLZ: 432 500 30 

IBAN: DE55  4325 0030 0018 0011 80  
    

  Postbank Dortmund AG Es werden personenbezogene 
Daten gespeichert   Konto: 33 70 30 – 464  BLZ: 440 100 46 

IBAN: DE48 4401 0046 0337 0304 64 
 

Fachanwalt für 

 Familienrecht 

 Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht 

 Verkehrsrecht 
 
Hauptstr. 7 
44651 Herne 
 
Fon:  0 23 25 / 63 40 50  

Fax:  0 23 25 / 63 40 49 

E-Mail mail@ra-hengst.de 

Web:   www.ra-hengst.de  
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                                          Prozessvollmacht 
 
 
wird hiermit in Sachen 
 
 
gegen 
 
 
wegen 
 
erteilt. 
 
Die Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, 
insbesondere zur Stellung von Anträgen auf Scheidung der Ehe und Anträgen in Folgesachen, 
zur Erhebung der Widerklage, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, zur 
Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht und 
Anerkenntnis, zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche, 
ferner zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes 
und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten. 
 
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen 
Verfahren (z. B. ZPO §§ 726-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. u. a.), Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Vergleichsverfahren, Konkurs und Insolvenz. 
 
 
 
                                          , den 
-----------------------------------          ---------------------------------   -------------------------------------------------- 
                                                                                                                 Unterschrift 

 

 
 
 
 
 
 

 

   

Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch 
an die Partei unmittelbar zulässig sind (z. B. § 16 FGG,  

§ 8 VwZG), bitte ich diese an meinen Bevollmächtigten zu  
bewirken. 


